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Aufbauend auf den in der Vergangenheit in der 
Bergbaufolgelandschaft meist zufällig und klein

flächig ausgewiesenen 33 Schutzgebieten konnten 

auf der Grundlage der Forschungsergebnisse des 
Verbundprojektes insgesamt 67 Vorschläge für die 

Ausweisung neuer Schutzgebiete (Tab. 10) unter
breitet werden. Darin eingeschlossen sind auch 

Empfehlungen für Prozessschutzgebiete (Totalreser
vate). Für jede der vorgeschlagenen Schutzgebiets

kategorien (Naturschutzgebiet - NSG, Landschafts
schutzgebiet - LSG, flächenhafte Naturdenkmale

ND und Geschützte Landschaftsbestandteile - GLB) 

wurde eine Beispielsverordnung erarbeitet sowie 

für die Bergbaufolgelandschaft spezifische Aspekte 
der Unterschutzsteilung von Flächen herausgear

beitet. 
Mit dem System der vorgeschlagenen Schutzgebie

te in der Bergbaufolgelandschaft sollen differen

ziert folgende spezifischen Schutzziele verfolgt 
werden: 

Artenschutz 
Im Rahmen des Artenschutzes sollen Tier- und 

Pflanzengesellschaften, deren Vorkommen weitest
gehend auf die Bergbaufolgelandschaft beschränkt 

sind, gesichert werden. Stabile Populationen selte-

Tabelle 11: Flächenbilanz eines potentiellen Schutzgebietssystems gemäß Naturschutzgesetz des Landes 
Sachsen-Anholt (NatSchG LSA) in der Bergbaufolgelandschaft Sachsen-Anhalts 

Schutz- Bestehende Schutzgebietsvorschläge ' Schutzgebiete und 

gebietskategorie Schutzgebiete' (November 1998) Vorschläge 

(Stand 01_01_1998) (insgesamt') 

Nur Bergbauflächen Nur Bergbauflächen Nur Bergbauflächen 

Anzahl ha % der Anzahl ha % der Anzahl ha 
I % der 

BFL LSA BFL LSA BFL LSA 

NSG 4 197,9 0,73 29. 5472,5 20,27 33 5670,4 21,00 

LSG" 5 5342,6 19,79 9 14466,9 53,58 14 19809,5 73,37 

FND/ND 21 60,0 0,22 10 38,6 0,14 31 98,6 0,36 

GLB 3 488,9 1,81 19 1508,9 5,59 22 1997,8 7,40 

Die Flächengräße der Bergbaufolgelandschaft Sachsen-Anhalts beträgt 27 000 ha = 100 % 
NSG = Naturschutzgebiet 
LSG = Landschaftsschutzgebiet 
FND/ND = Flächennaturdenkmal/Naturdenkmal 
GLB = Geschützte Landschaftsbestandteile 
• Durch die Überlagerungen von Schutzgebieten unterschiedlicher Kategorien (z.B. NSG innerhalb von LSG) 

kann die GesamtAäche nicht durch Addition ermiffelt werden 
•• Bereinigte Flächenangaben, d.h. nur Flächen in der Bergbaufolgelandschaft berücksichtig t. 

Bei NSG, FND, GLB liegt die Gesamtfläche vollständig in der Bergbaufolgelandschaft 
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ner und gefährdeter Arten sollen sich hier wieder 

etablieren und Entwicklungsmöglichkeiten erhalten. 

Dabei dient die Bergbaufolgelandschaft als derzeit 

einziges Rückzugsgebiet und als zukünftiges Aus

breitungszentrum. Die Vorkommen sollen als Gen

reserve populationsgenetische Prozesse als Grund

lage der Evolution sichern und zur Erhaltung der 

Biodiversität beitragen. Mit Hilfe des Schutzgebiets

systems sollen weiterhin Rast-, Schlaf- und Über

winterungsplätze migrierender Vogelarten ge

schützt werden. 

Biotopschutz 
Das Schutzgebietssystem in der Bergbaufolgeland

schaft soll der Entwicklung und dem Schutz eines 

Biotopverbundes zwischen naturschutzfachlich 

wertvollen Biotopen innerhalb dieser Landschaft 

sowie zwischen der Bergbaufolgelandschaft und 

ihrem Umland dienen. Sowohl innerhalb der Berg

baufolgelandschaft als auch in einem überregiona

len ökologischen Verbundsystem sollen Trittsteinbio

tope entwickelt und geschützt werden. Durch ge

eignete Pflegemaßnahmen sollen naturschutzfach

lich wertvolle Sukzessionsstadien erhalten und ge

schützt werden. Auch Bereiche mit extremen abioti

schen Standortverhältnissen (pH-Wert, Exposition, 

Neigung, Erosion, Nährstoffversorgung), Steilwän

de (steile Böschungen, Hangabbruchkantenl, Roh

substrat- und sehr spärlich besiedelte Standorte mit 

stark verzögerter Sukzession, Biotope nährstoffar

mer trockener Standorte (Sandtrockenrasen, Hei

den, trockene lichte Gras- und Kraut-Fluren), nähr

stoffarme Feuchtbiotope, Landröhrichte und Seg

genrieder, Moor- und Sumpfinitiale, Kleinstgewäs

sermosaike, temporäre Feuchtbiotope über wasser

stauenden Schichten, Quellbereiche und ihre Ab

flüsse, Flachwasserbereiche und Röhrichte in Ge

wässern, Pionier- und Vorwaldbestände sowie lich

te Pappelforste auf nährstoffarmen Standorten als 

Lebensraum gefährdeter Tier- und Pflanzenarten, 

kleinräumig strukturierte Biotopmosaike und -kom

plexe sowie Schüttrippenkomplexe mit einem ho

hen Anteil an nährstoffarmen tertiären Substraten 

sollen durch das Schutzgebietssystem in der Berg

baufolgelandschaft geschützt und erhalten werden. 
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Prozessschutz 
Mit dem Prozessschutz sollen Freiräume für die un

gestörte, natürliche Abfolge der Sukzession gesi

chert werden. Auf diesen Flächen soll ein ungehin

dertes Ablaufen geomorphologischer Prozesse 

(flächen- oder linienhafte Erosion, Auswehungen, 

Abspülungen, Rutschungen, Sackungen) und eine 

ungestörte, natürliche Entwicklung der abiotischen 

Standortfaktoren (speziell Bodenbildung) gewähr

leistet werden. Mit diesen Freiräumen, die vorzugs

weise in den Kernzonen der NSG liegen, werden 

bergbautypische abiotische Strukturen und Verhält

nisse sowie Standorte mit stark verzögerten Suk

zessionsprozessen erhalten. Bergbautypische bioti

sche Entwicklungen auf (nach Möglichkeit) größe

ren Kippenflächen mit ausgeprägtem Alters- und 

Standortmosaik werden ermöglicht. lur periodi

schen Wiedererlangung besonders wertvoller Suk

zessionsstadien und zur Erhaltung konkurrenzar

mer Vegetationseinheiten können Sukzessionspro

zesse in bestimmten längeren leitintervallen neuin

itiiert werden. Die natürliche Gewässergenese bei 

Bergbaurestseen, natürliche Verlandungsprozesse 

und Vermoorungsprozesse sollen mit Hilfe des Pro

zessschutzes gefördert werden, ebenso Pionier

und Vorwaldbestände als naturschutzfachlich und 

forstwissenschaftlich wertvolles Sukzessionsstadium 

und naturnahe Waldbestände (aus Aufforstungen 

und Vorwaldbeständen). 

Landschaftsschutz 
Mit dem Schutz der bergbautypischen Landschaf

ten kann diese durch besondere Eigenart und 

Schönheit geprägte Landschaft mit ihren vielseitig 

strukturierten, typischen Landschaftsteilen gesichert 

werden. Der Landschaftsschutz soll auch zur Si

cherung und Entwicklung von Flächen für eine na

turbezogene Erholung beitragen. 

Sonstige Schutzziele 
Als sonstige Schutzziele sind der Schutz und die 

Nutzung der Bergbaufolgelandschaft für wissen

schaftliche Untersuchungen zu nennen. Als Gegen

stände dieser Untersuchungen sind zu nennen: die 

Sukzession, die Umland-Abhängigkeit der Sukzes

sion, die Populationsökologie gefährdeter Arten, 

die langfristige Landschaftsentwicklung, die Bedeu

tung natürlich-dynamischer Prozesse für Arten und 



Abb. 35: NSG Asendorfer Kippe 
(Foto: Ellermann, 1996) 

Abb. 36: NSG Grubengelände Nordfeld Jaucha 
(Foto: Ellermann, 1996) 
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Lebemgemeinschaften, neue Verfahren und Kon

zepte zur Pflege und Entwicklung artenreicher und 

pflegearmer Offenlandbiotope sowie die natur

schutzfachliche Bedeutung anthropogen verursach

ter Dynamik. Ein weiteres Schutzziel ist die Nut

zung dieser Landschaft für die Umwelterziehung 

und -bildung. 

Mit den Schutzgebietsvorschlägen liegen wissen

schaftlich umfassend begründete Empfehlungen vor, 

die die jeweils zuständigen Naturschutzbehörden im 

gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren zur Schutz

gebietsausweisung umsetzen können . Eine schnelle 

Sicherstellung der ausgewiesenen Landschaftsteile ist 

erforderlich, weil die für die Naturschutzzielstellung 

entscheidende weitere dynamische Landschaftsent

wicklung nicht durch die Vorbereitung bzw. Aufnah

me anderer Nutzungsformen in Frage gestellt wer

den darf. Gegenwärtig ist der Nutzungsdruck auf 

die Flächen noch vergleichsweise gering. 

Abb. 37: Südufer des Bergwitzsees, zur Ausweisung als NSG vorgeschlagen 
(Foto: H. -M. Oelerich, 1997)) 
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